
MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK eG | GESCHÄFTSBERICHT 201776

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 53 Abs. 2 GenG, §§ 340k, 317 
HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im 
Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Genossenschaft 
unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen so-
wie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber 
hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO 
i. V. m. §§ 55 Abs. 2, 38 Abs. 1a GenG, dass alle bei uns beschäftigten 
Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, keine 
verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-
APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 

BESONDERS WICHTIGE PRÜFUNGSSACHVERHALTE IN DER 
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachver-
halte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeut-
samsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 waren. 
Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres 
Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes 
Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte dar:
1. Werthaltigkeit der Forderungen an Kunden
2. Andere Rückstellungen
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PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben den Jahresabschluss der Münchener Hypothekenbank 
eG im Folgenden „Genossenschaft“– bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2017, der Gewinn- und Verlustrechnung, der 
Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapitalspiegel für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Genossenschaft für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die im Ab-
schnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks 
genannten Bestandteile des Lageberichts haben wir in Einklang 
mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich ge-
prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse 
  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 

Belangen den deutschen, für große Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft zum 
31. Dezember 2017 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 und 

  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Genossenschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt 
sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sons tige Informa-
tionen“ genannten Bestandteile des Lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachver-
halte haben wir wie folgt strukturiert:
a) Sachverhalt und Problemstellung
b) Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
c) Verweis auf weitergehende Informationen

zu 1. Werthaltigkeit der Forderungen an Kunden

a) Im Jahresabschluss der Münchener Hypothekenbank eG werden 
zum 31. Dezember 2017 Forderungen an Kunden in Höhe von 
32,4 Mrd. EUR ausgewiesen. Für Forderungen an Kunden besteht 
zum 31. Dezember 2017 eine bilanzielle Risikovorsorge (Einzelwert-
berichtigungen und Pauschalwertberichtigungen) von insgesamt 
59,5 Mio. EUR. 

Die Münchener Hypothekenbank analysiert die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Kreditnehmer unter anderem anhand von vorge-
legten Jahresabschlüssen, Geschäftsplanungen sowie betriebs-
wirtschaftlichen Auswertungen und überprüft regelmäßig die 
Marktwerte der zugehörigen Sicherheiten. Diese Ergebnisse flie-
ßen in das Rating des Kreditnehmers ein.

Das Risiko für den Jahresabschluss liegt darin, dass ein Wertbe-
richtigungsbedarf nicht rechtzeitig bzw. nicht ausreichend iden-
tifiziert wird.

b) Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem in einer 
Stichprobe von Kreditengagements die vorliegenden Unterlagen 
bezüglich der Überwachung der wirtschaftlichen Verhältnisse so-
wie der Werthaltigkeit der Sicherheiten nachvollzogen und uns 
von der sach- und zeitgerechten Durchführung der Ratings über-
zeugt.

Die von den gesetzlichen Vertretern getroffenen Annahmen bei 
der Überprüfung der Werthaltigkeit sind unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Informationen nach dem Ergebnis unserer Prü-
fung angemessen.

c) Zum Prozess der Adressrisikoausfallsteuerung verweisen wir in 
diesem Zusammenhang auf Kapitel 2.1. „Risikobericht“ Abschnitt 
„Adressenausfallrisiko“.

zu 2. Andere Rückstellungen

a) Im Jahresabschluss der Münchener Hypothekenbank eG werden 
zum 31. Dezember 2017 „andere Rückstellungen“ in Höhe von 
34,6 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Identifizierung und die Bewertung von Rückstellungen un-
terliegen wesentlichen Schätzungsunsicherheiten und Ermes-
sensspielräumen. Das Risiko für den Abschluss liegt darin, dass 
Rückstellungsbedarf nicht rechtzeitig erkannt wird bzw. die Höhe 
der Rückstellung nicht ausreichend ist. 

b) Gemäß § 249 Abs. 1 HGB sind Rückstellungen für ungewisse 
Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften zu bilden. Hierfür muss eine Außenverpflichtung vor-
liegen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr rechtlich oder wirt-
schaftlich verursacht wurde. Weiter muss ernsthaft mit einer In-
anspruchnahme gerechnet werden. Wir haben den Prozess zur 
Rückstellungsbildung erhoben. Bei unserer Prüfung haben wir 
uns entsprechende Nachweise von den gesetzlichen Vertretern 
der Genossenschaft vorlegen lassen sowie eine Rechtsanwaltsbe-
stätigung eingeholt. Wir konnten uns dabei davon überzeugen, 
dass die Sachverhalte sowie die von den gesetzlichen Vertretern 
vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen 
für den Ansatz und die Bewertung hinreichend dokumentiert 
und begründet sind.

c) Die Angaben der Genossenschaft zu den „anderen Rückstel-
lungen“ sind in den Anhangangaben im Abschnitt „Allgemeine 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ enthalten.

SONSTIGE INFORMATIONEN
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den fol-
genden nicht inhaltlich geprüften Bestandteil des Lageberichts:
  die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 

HGB (Angaben zur Frauenquote). 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem: 
  die übrigen Teile des Geschäftsberichts – ohne weitere Querver-

weise auf externe Informationen – mit Ausnahme des geprüften 
Jahresabschlusses und Lageberichts sowie unseres Bestätigungs-
vermerks.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Genossenschaft vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Genossenschaft zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE  
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGE-
BERICHTS
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Genossenschaft vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 53 Abs. 2 GenG, 
§§ 340k, 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Davon werden uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Be-
stätigungsvermerks zur Verfügung gestellt:
 die übrigen Teile des Geschäftsberichts.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen und dem-
entsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendei-
ne andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. Im Zu-
sammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, 
die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob 
die sonstigen Informationen 
  wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lage-

bericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND  
DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN 
LAGEBERICHT
Die gesetzlichen Vertreter der Genossenschaft sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für 
große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Genossenschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahres abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Genossenschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

78
BESTÄTIGUNGSVERMERK



MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK eG | GESCHÄFTSBERICHT 2017

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 

beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch so-
wie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-
keiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die un-
ter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Syste-
me abzugeben.

  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Genossenschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestä-
tigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsur-
teil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die Genossenschaft 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft vermittelt. 

  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahres-
abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm ver-
mittelte Bild von der Lage der Genossenschaft.

  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im La-
gebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit dem Aufsichtsrat unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-
nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber dem Aufsichtsrat eine Erklärung ab, dass 
wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten 
haben, und erörtern mit ihm alle Beziehungen und sonstigen 
Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die 
hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Aufsichts-
rat erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung 
des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am be-
deutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestäti-
gungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften 
schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE  
AN FORDERUNGEN 

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS ARTIKEL 10 EU-APRVO
Wir sind als zuständiger Prüfungsverband gesetzlicher Abschluss-
prüfer der Genossenschaft.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen 
Prüfungsurteile mit unserer Berichterstattung an den Aufsichts-
rat/Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO i. V. m. § 58  
Abs. 3 GenG (Prüfungsbericht) in Einklang stehen. 

Bei uns beschäftigte Personen, die das Ergebnis der Prüfung be-
einflussen können, haben folgende Leistungen, die nicht im Jah-
resabschluss oder im Lagebericht der geprüften Genossenschaft 
angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die ge-
prüfte Genossenschaft bzw. für die von dieser beherrschten Un-
ternehmen erbracht: 
 Sonstige Bestätigungsleistungen für die Bankenaufsicht
  Sonstige Bestätigungsleistungen in Zusammenhang mit der 

Einlagensicherung 
 Prüferische Durchsicht Halbjahresfinanzbericht
 Erteilung eines Comfort-Letter

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr 
Thorsten Schraer. 

Berlin, den 12. März 2018
DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V.

Dieter Gahlen Thorsten Schraer 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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